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Bek. Nr. 1 

Landratsamt Berchtesgadener Land 
 

Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 
 

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 auf 
Basis Zensus 2011 für die Städte, Märkte und Gemeinden des Landkreises Berchtesgadener Land wie folgt übermittelt: 

 

09172000 Landkreis Berchtesgadener Land Oberbayern 

Gemeinde 

 

Einwohner 

  
insgesamt 

09172111 Ainring 9 634 
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09172112 Anger 4 444 

09172114 Bad Reichenhall, GKSt 17 327 

09172115 Bayerisch Gmain 3 045 

09172116 Berchtesgaden, M 7 781 

09172117 Bischofswiesen 7 520 

09172118 Freilassing, St 16 194 

09172122 Laufen, St 6 852 

09172124 Marktschellenberg, M 1 750 

09172128 Piding 5 328 

09172129 Ramsau b.Berchtesgaden 1 742 

09172130 Saaldorf-Surheim 5 360 

09172131 Schneizlreuth 1 327 

09172132 Schönau a.Königssee 5 423 

09172134 Teisendorf, M 9 249 

 
zusammen 102 976 

 
Die Einwohnerzahl am 31. Dezember 2014 ist gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über 
den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindeverbänden (FAGDV 2002) vom 19. Juli 2002 (GVBl S. 418, 
BayRS 605-10-F), zuletzt geändert durch § 2 Nr. 50 des Gesetzes vom 12. Mai 2015 (GVBl S. 82) auch für die Berechnung der 
Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen nach Art. 7 (Kopfbeträge) und 9 FAG, der Investitionspauschalen nach Art. 7 (Kopfbe-
träge) und 9 FAG, der Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG, der Zuweisungen nach Art. 15 FAG, der Krankenhausumlage 
nach Art. 10b Abs. 2 FAG sowie für die Ermittlung von Durchschnittszahlen je Einwohner für das Haushaltsjahr 2015 (Finanz-
ausgleichsjahr) maßgebend. 
 
 
Bad Reichenhall, den 15. Oktober 2015 
Landratsamt Berchtesgadener Land 
 
Georg Grabner, Landrat 
 
 
Bek. Nr. 2 

Stadt Freilassing 
 

Ortsrecht der Stadt Freilassing 
Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt Freilassing  

(Wasserabgabesatzung - WAS -) 
Vom 23. Oktober 2015 

 
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Stadt Freilas-
sing folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Die Stadt betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasserversorgung für das 

 
-  Gebiet der Stadt Freilassing, mit Ausnahme der in der Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Ainring und 

der Stadt Freilassing für die Wasserversorgung des Gemeindeteils Bruch der Stadt Freilassing (nördlich der Römer-
straße) vom 4.8. / 16.9.2015, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 39 vom 
29.9.2015, Bek.-Nr. 2, genannten Grundstücke der Gemarkung Freilassing,  

 
-  Gebiet, das in der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Freilassing und der Gemeinde Ainring für die Wasser-

versorgung des Gemeindeteils Bruch der Gemeinde Ainring (südlich der Göllstraße) vom 4.8. / 16.9.2015, veröffent-
licht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 39 vom 29.9.2015, Bek.-Nr. 1, näher bezeichnet ist, 

 
-  Gebiet, das in der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Freilassing und der Gemeinde Ainring für die Wasser-

versorgung des Gemeindeteiles Perach der Gemeinde Ainring (nördlich der Bahnlinie) vom 4.8. / 16.9.2015, veröf-
fentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 39 vom 29.9.2015, Bek.-Nr. 3, näher bezeichnet ist. 

 
Bei Neuerlass oder Änderung gelten die vorgenannten Zweckvereinbarungen in der jeweils gültigen Fassung unmittelbar 
im vereinbarten Gebiet.   
 

(2) Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt die Stadt. 
 

(3) Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksan-
schlüsse. 
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§ 2 
Grundstücksbegriff - Grundstückseigentümer 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 

Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um meh-
rere Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinne des Grundbuchrechts handelt. 

 
(2) Rechtlich verbindliche planerische Festlegungen sind zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nut-

zung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie 
haften als Gesamtschuldner. 

 
§ 3 

Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Wasserversorgungsgebiet, von denen die 

Grundstücksanschlüsse abzweigen. 
 

Grundstücksanschlüsse 
(= Hausanschlüsse) 

sind die Wasserleitungen von der Abzweigstelle der Versorgungsleitung 
bis zur Übergabestelle; sie beginnen mit der Anschlussvorrichtung und 
enden mit der Hauptabsperrvorrichtung. 
 

Gemeinsame Grundstücksanschlüsse 
(= verzweigte Hausanschlüsse) 

sind Hausanschlüsse, die über Privatgrundstücke (z. B. Privatwege) ver-
laufen und mehr als ein Grundstück mit der Versorgungsleitung verbin-
den 
 

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserentnahme aus der Versorgungsleitung, 
umfassend Anbohrschelle mit integrierter oder zusätzlicher Absperrarma-
tur oder Abzweig mit Absperrarmatur samt den dazugehörigen techni-
schen Einrichtungen. 
 

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem Grundstück, mit der die gesamte nachfol-
gende Wasserverbrauchsanlage einschließlich Wasserzähler abgesperrt 
werden kann. 
 

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter der Hauptabsperrvor-
richtung im Grundstück/Gebäude. 
 

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des durchgeflossenen Wasservolumens. 
Absperrventile und etwa vorhandene Wasserzählerbügel sind nicht Be-
standteile der Wasserzähler. 
 

Anlagen des Grundstückseigentümers 
(= Verbrauchsleitungen) 

sind die Gesamtheit der Anlagenteile in Grundstücken oder in Gebäuden 
hinter der Übergabestelle; 
als solche gelten auch Eigengewinnungsanlagen, wenn sie sich ganz 
oder teilweise im gleichen Gebäude befinden. 
 

§ 4 
Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein bebautes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich 

nutzbares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen und mit Was-
ser beliefert wird. 

 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung er-

schlossen werden. Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vor-
schriften nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder eine bestehende Versorgungsleitung geän-
dert wird. Welche Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen werden, bestimmt die Stadt. 

 
(3) Die Stadt kann den Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasser-

versorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen technischen oder betrieblichen Gründen der Stadt er-
hebliche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer über-
nimmt die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, und leistet auf Verlangen Sicherheit. 

 
(4) Die Stadt kann das Benutzungsrecht in begründeten Einzelfällen ausschließen oder einschränken, soweit nicht die Bereit-

stellung von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. Das gilt auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffent-

liche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der An-
schluss rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 

 
(2) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an 

Wasser im Rahmen des Benutzungsrechtes (§ 4) ausschließlich aus dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 
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Gesammeltes Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung und zur Toilettenspülung 
verwendet werden. Maßgebend hierfür sind die Einbauvorschriften der Stadtwerke Freilassing. Verpflichtet sind die 
Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Stadt die dafür erforderliche 
Überwachung zu dulden. 

 
§ 6 

Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang 
 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss 

oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zu-
mutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei der Stadt einzureichen. 

 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
 

§ 7 
Beschränkung der Benutzungspflicht 

 
(1) Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, so-

weit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe 
der Volksgesundheit entgegenstehen. Gründe der Volksgesundheit stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht ins-
besondere entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teilbedarf im Sinne von Satz 1 Trinkwasser oder 
Wasser mit der Beschaffenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit solchem Wasser nur durch die Be-
nutzung der öffentlichen Wasserversorgung gewährleistet wird. 

 
(2) § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
(3) Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Lösch-

wasser. 
 
(4) Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewinnungsanlage hat der Grundstückseigentümer der Stadt Mittei-

lung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung wei-
terbetrieben werden soll. Er hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage 
keine Rückwirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich sind. Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser 
aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungsanlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder 
ein Rohrunterbrecher A1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbecken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkas-
ten) erforderlich. 

 
§ 8 

Sondervereinbarungen 
 
(1) Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt oder verpflichtet, so kann die Stadt durch Vereinbarung ein 

besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
 
(2) Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung ent-

sprechend. Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht 
ist. 

 
§ 9 

Grundstücksanschluss 
 
(1) Der Grundstücksanschluss wird von der Stadt hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und beseitigt. Er 

muss zugänglich und vor Beschädigungen geschützt sein. 
 
(2) Die Stadt bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. Sie bestimmt 

auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine be-
rechtigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. Soll der Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstücksei-
gentümers nachträglich geändert werden, so kann die Stadt verlangen, dass die näheren Einzelheiten einschließlich der 
Kostentragung vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses 

zu schaffen. Die Stadt kann hierzu schriftlich eine angemessene Frist setzen. Der Grundstückseigentümer darf keine Ein-
wirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder vornehmen lassen. 

 
(4) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Beschädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das 

Undicht werden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüglich der Stadt mitzuteilen. 
 

§ 10 
Anlage des Grundstückseigentümers 

 
(1) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 

der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Wasserzählers, zu sorgen. Hat er die Anlage oder Teile davon 
einem anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist er neben dem Anderen verpflichtet. 

 
(2) Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-

mungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Anlage 
und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Ver-
sorgungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwasser ausgeschlossen sind. Der Anschluss wasser-
verbrauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr des Grundstückseigentümers. 

 
(3) Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 

Die Einhaltung der Voraussetzung des Satzes 1 wird vermutet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Ein-
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satz im Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch ver-
mutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN-
DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, die 
 
1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftraum rechtmäßig hergestellt wor-

den sind oder 
 
2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr 

gebracht worden sind 
 
und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden einschließlich der in den vor-
genannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in 
Deutschland geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. 

 
(4) Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur 

Anlage des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss genommen werden, um eine einwandfreie Mes-
sung zu gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben der Stadt zu veranlassen. 

 
§ 11 

Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage 
des Grundstückseigentümers 

 
(1) Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder wesentlich geändert wird, sind der Stadt folgende Unter-

lagen in doppelter Fertigung einzureichen: 
 

a) eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstückseigentümers und ein Lageplan, 
 
b) der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll (mit Angabe der Nummer der Handwerksrolle), 
 
c) Angaben über eine etwaige Eigenversorgung, 
 
d) im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der Mehrkosten. 
 
Die einzureichenden Unterlagen haben den bei den Stadtwerken aufliegenden Mustern zu entsprechen. Alle Unterlagen 
sind von den Bauherren, den Planfertigern und dem Installateur zu unterschreiben. 

 
(2) Die Stadt prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Bestimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist das der Fall, so erteilt 

die Stadt schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zu-
rück. Stimmt die Stadt nicht zu, setzt sie dem Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur Berichti-
gung. Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut einzureichen. Die Zustimmung und die Überprüfung befreien den 
Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung 
für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausführung der Anlagen. 

 
(3) Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt begonnen werden. Eine Genehmigungs-

pflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustim-
mung unberührt. 

 
(4) Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch die Stadt oder durch ein Installationsunter-

nehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der Stadt oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens ein-
getragen ist. Leitungen, die an die Eigengewinnungsanlage angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger Zustimmung 
der Stadt verdeckt werden; andernfalls sind sie auf Anordnung der Stadt freizulegen. Die Stadt ist berechtigt, die Ausfüh-
rung der Arbeiten zu überwachen. 

 
(5) Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der Anlagen bei der Stadt über das Installationsunternehmen zu 

beantragen. Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz und die Inbetriebsetzung erfolgen durch die Stadt oder ihre 
Beauftragten. 

 
(6) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Stadt Ausnahmen zulassen. 
 

§ 12 
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers 

 
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigentümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. Sie 

hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen. 
 
(2) Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Stadt 

berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet. 
 
(3) Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz 

übernimmt die Stadt keine Haftung für die Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Män-
gel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen. 

 
§ 13 

Abnehmerpflichten, Haftung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Beauftragten der Stadt, die sich auf Verlangen auszuweisen 

haben, den Zutritt zu allen der Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung und die von der 
Stadt auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, erforderlich ist. 
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Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten 
Personen der Gemeinde berechtigt, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Woh-
nungen und Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 
Der Grundstückseigentümer, gegebenenfalls auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher 
verständigt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflichtet, alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderli-

chen Auskünfte zu erteilen. Sie haben die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der 
Stadt mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung wesentlich erhöht. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Stadt für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verlet-

zung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind. 
 

§ 14 
Grundstücksbenutzung 

 
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortlei-

tung von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich 
zuzulassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Wasserversorgung erforderlich sind. Diese Pflicht betrifft 
nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt werden 
oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die 
Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten würde. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und  Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstü-

ckes zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 

nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Stadt zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich 
der Versorgung des Grundstücks dienen. 

 
(4) Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl der 

Stadt die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht 
unzumutbar ist. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Plan-

feststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind. 
 

§ 15 
Art und Umfang der Versorgung 

 
(1) Die Stadt stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. Sie liefert 

das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versor-
gungsgebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der 
Technik. 

 
(2) Die Stadt ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen 

Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu ändern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen zwingend erforderlich ist. Die Stadt wird eine dauernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Mög-
lichkeit mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich bekanntgeben und die Belange der Anschlussnehmer mög-
lichst berücksichtigen. Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten Ver-
hältnissen anzupassen. 

 
(3) Die Stadt stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschränkung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlus-

ses zur Verfügung. Dies gilt nicht, soweit und solange die Stadt durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, Wasser-
mangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumutbar ist, an der Wasser-
versorgung gehindert ist. Die Stadt kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich beschränken oder unter 
Auflagen und Bedingungen gewähren, soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes der anderen Be-
rechtigten erforderlich ist. Die Stadt darf ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige Arbeiten vorzuneh-
men. Soweit möglich, gibt die Stadt Absperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und unterrichtet die Ab-
nehmer über Umfang und voraussichtliche Dauer der Unterbrechung. 

 
(4) Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für die angeschlossenen Grundstücke geliefert. Die Überleitung 

von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen Zustimmung der Stadt; die Zustimmung wird erteilt, wenn 
nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entgegenstehen. 

 
(5) Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserlieferung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffen-

heit des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sonstige technische oder wirtschaftliche Umstände, die 
die Stadt nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfügungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigen-
tümer kein Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren zu. 

 
§ 16 

Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung für Feuerlöschzwecke 
 
(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse eingerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten 

einschließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwischen dem Grundstückseigentümer und der Stadt zu tref-
fen. 

 
(2) Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern ausgerüstet. Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar 

sein. 
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(3) Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die Anordnungen der Stadt, der Polizei und der Feuerwehr zu 
befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitungen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlö-
schen zur Verfügung zu stellen. Ohne zwingenden Grund dürfen sie in diesen Fällen kein Wasser entnehmen. 

  
(4) Bei Feuergefahr hat die Stadt das Recht, Versorgungseinrichtungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzu-

sperren. Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu. 
 

§ 17 
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, 

Wasserabgabe aus öffentlichen Entnahmestellen 
 
(1) Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig bei 

der Stadt zu beantragen. Muss das Wasser von einem anderen Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zu-
stimmung des Grundstückseigentümers beizubringen. Über die Art der Wasserabgabe entscheidet die Stadt; sie legt die 
weiteren Bedingungen für den Wasserbezug fest. 

 
(2) Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlöschen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken ent-

nommen werden soll, so stellt die Stadt auf Antrag einen Wasserzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfü-
gung und setzt die Bedingungen für die Benützung fest. 

 
§ 18 

Haftung bei Versorgungsstörungen 
 
(1) Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkei-

ten in der Belieferung erleidet, haftet die Stadt aus dem Benutzungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle 
 

1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der 
Schaden von der Stadt oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht 
worden ist, 

 
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit 

der Stadt oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist. 
 
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines ver-

tretungsberechtigten Organs der Stadt verursacht worden ist. 
 

§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzu-
wenden. 

 
(2) Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstückseigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 

weiterleitet, haftet die Stadt für Schäden, die diesen durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmä-
ßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstückseigentümer. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstückseigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes 

Wasserversorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Stadt ist verpflichtet, den Grundstücks-
eigentümern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden 
Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden kön-
nen und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist. 

 
(4) Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.  
 
(5) Schäden sind der Stadt unverzüglich mitzuteilen. 
 

§ 19 
Wasserzähler 

 
(1) Der Wasserzähler ist Eigentum der Stadt. Die Lieferung, Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Auswechs-

lung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der Stadt, sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasserzähler 
sowie ihren Aufstellungsort. Bei der Aufstellung hat die Stadt so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung gewähr-
leistet ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor anzuhören und seine berechtigten Interessen zu wahren. 

 
(2) Die Stadt ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstückseigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Be-

einträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. Die Stadt kann die Verlegung davon abhängig machen, dass 
der Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran 

ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser Einrichtungen der Stadt unverzüglich mit-
zuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen. 

 
(4) Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Stadt möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der 

Stadt vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. Dieser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich 
sind. 

 
§ 20 

Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze 
 
(1) Die Stadt kann verlangen, dass der Grundstückseigentümer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner 

Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzählerschrank anbringt, wenn 
 

1. das Grundstück unbebaut ist oder 
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2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter 
besonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder 

 
3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden ist. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu 

halten. 
 

§ 21 
Nachprüfung der Wasserzähler 

 
(1) Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 

anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes verlangen. Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag 
auf Prüfung nicht bei der Stadt, so hat er diese vor Antragstellung zu benachrichtigen. 

 
(2) Die Stadt braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigen-

tümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschreitet. 

 
§ 22 

Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs 
 
(1) Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Stadt unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
(2) Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasserversorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasser-

bezug aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende 
des Wasserbezugs schriftlich der Stadt zu melden. 

 
(3) Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den Wasserbezug einstellen, hat er bei der Stadt Befreiung 

nach § 6 zu beantragen. 
 

§ 23 
Einstellung der Wasserlieferung 

 
(1) Die Stadt ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teilweise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer 

oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversorgung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die 
Einstellung erforderlich ist, um 

 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwenden, 
 
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhin-

dern oder 
 
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Stadt oder Drit-

ter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind. 
 
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die Stadt 

berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstellung 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstücksei-
gentümer seinen Verpflichtungen nachkommt. Die Stadt kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung 
androhen. 

 
(3) Die Stadt hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind. 
 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße belegt werden, wer 
 
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 
 
2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten Melde-, Auskunfts- oder Vorlagepflichten 

verletzt, 
 
3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Stadt mit den Installationsarbeiten beginnt, 
 
4. gegen die von der Stadt nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote ver-

stößt. 
 

§ 25 
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel 

 
(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlas-

sen. 
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-

schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 
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§ 26 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 1. November 2015 in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die öffentliche Wasserversorgungsanlage der Stadt Freilassing (Wasserabgabesatzung - 

WAS - ) vom 1.10.1996, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land Nr. 43 vom 22.10.1996, Bek.-
Nr. 6, mit der dazu ergangenen Änderung vom 29.9.1998, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener 
Land Nr. 42 vom 20.10.1998, Bek.-Nr. 2, außer Kraft. 

 
 
Freilassing, den 23. Oktober 2015 
Stadt Freilassing 
 
Josef Flatscher, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 3 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über die Einziehung einer Teilstrecke  
der Gemeindeverbindungsstraße „Breitenlohner Mühlweg in der Flur Breitenloh“  

gem. Art. 8 Abs. 1 Bayerisches Straßen- und Wegegesetz – BayStrWG – 
 
Die im Markt Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Regierungsbezirk Oberbayern gewidmete Teilstrecke der Gemein-
deverbindungsstraße „Breitenlohner Mühlweg in der Flur Breitenloh“ wird mit Wirkung vom 1. Januar 2016 eingezogen. 
 
Die einzuziehende Teilstrecke beginnt bei der Nordgrenze des Grundstücks Fl. Nr. 1247 Gemarkung Holzhausen (km 0.233) 
und endet bei der ehem. Gemeindegrenze Ringham (km 0.700). 
 
Die Einziehungsunterlagen können im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, zweites Obergeschoß, Zimmer Nr. 206 während der 
allgemeinen Dienststunden eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
in München, Postanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Markt Teisendorf) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beige-
fügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 (GVBl       

S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Straßen- und Wegerechts abgeschafft. Es besteht keine Mög-
lichkeit, gegen diese Verfügung Widerspruch einzulegen. 

 
• Die Klageerhebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
 
• [Sofern kein Fall des § 188 VwGO:] Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor dem Verwaltungsgericht seit 1. Juli 2004 

grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
 
Teisendorf, den 5. Oktober 2015 
Markt Teisendorf 
 
Gasser, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Markt Teisendorf 
 

Lärmaktionsplanung – Schiene; 
 
Das Eisenbahn-Bundesamt hat die Ergebnisse der 1. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen seiner Pilot-Lärmaktions-
planung ausgewertet und veröffentlicht. 
 
Auf Wunsch ist es auch in gedruckter Form erhältlich. 
 
Bis Ende Juni dieses Jahres hatten Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, ihr Lärmempfinden entlang von Eisenbahnstre-
cken zu schildern; über 17.000 Einsender haben davon Gebrauch gemacht. Nach der Auswertung der 2. Phase der Öffentlich-
keitsbeteiligung werden die daraus hervorgehenden Ergebnisse ergänzend als Teil B veröffentlicht. Der nun erschienene Teil A 
und der künftige Teil B werden zusammen genommen den vollständigen Pilot-Lärmaktionsplan des Eisenbahn-Bundesamtes 
ergeben. 
 
Die 2. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung, die am  
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15. November 2015 
 
beginnt, bietet die Gelegenheit, dem Eisenbahn-Bundesamt eine Rückmeldung zum bisherigen Ablauf der Lärmaktionsplanung 
zu geben. 
 
Die Beteiligungsplattform kann unter folgendem Link erreicht werden:  
 

www.lärmaktionsplanung-schiene.de 
 
 
Teisendorf, den 17. Oktober 2015 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser, Erster Bürgermeister  
 
 
Bek. Nr. 5 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über die  
4. Änderung des Bebauungsplanes „Teisendorf Nord-West“  

gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch –BauGB- 
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 14.10.2015 die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Teisendorf Nord-
West“ in der Fassung vom 31.8.2015 als Satzung beschlossen. Mit der Änderung wurde der Text zu den Abstandsflächen neu 
gefasst und Einfriedung bis zu 1,80 m planungsrechtlich zugelassen. 
 
Die Änderung wurde im beschleunigten Verfahren gem. § 13 BauGB ohne Umweltprüfung durchgeführt. 
 
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die Bebauungsplanänderung in Kraft. 
 
Jedermann kann die Änderung (Änderungsplan, Satzung, Begründung) im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, Zimmer 206, 
83317 Teisendorf während der Stunden des Parteienverkehrs einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
 
a)  Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 

der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Flächennutzungsplanes und 
3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
b)  Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB hingewiesen.  

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  
Gem. § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
 
Teisendorf, den 27. Oktober 2015 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser, Erster Bürgermeister  
 
 
Bek. Nr. 6 

Markt Teisendorf 
 

Bekanntmachung der Marktgemeinde Teisendorf über die  
3. Änderung des Bebauungsplanes „Vogelau III“  

gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch –BauGB- 
 
Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 14.10.2015 die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Vogelau III“ in der 
Fassung vom 25.8.2015 als Satzung beschlossen. Mit der 3. Änderung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur 
Erweiterung des Wendeplatzes an der Schützenstraße sowie für die Widmung des anschließenden öffentlichen Grünstreifens 
geschaffen werden. 
 
Durch die Änderung werden die Grundzüge der Planung nicht berührt, so konnte die Änderung im beschleunigten Verfahren 
gem. § 13 BauGB ohne Umweltprüfung durchgeführt werden. 
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Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die Bebauungsplanänderung in Kraft. 
 
Jedermann kann die Änderung (Änderungsplan, Satzung, Begründung) im Rathaus Teisendorf, Poststraße 14, Zimmer 206, 
83317 Teisendorf während der Stunden des Parteienverkehrs einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Hinweise: 
 
a)  Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln 

der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-

planes und des Flächennutzungsplanes und 
3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

 
b)  Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB hingewiesen.  

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.  
Gem. § 44 Abs. 4 BauGB erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

 
 
Teisendorf, den 27. Oktober 2015 
Markt Teisendorf 
 
Thomas Gasser, Erster Bürgermeister  
 
 
Bek. Nr. 7 

Gemeinde Bayerisch Gmain 
 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB zur 
7. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan  

der Gemeinde Bayerisch Gmain für den Bereich nördlich der  
Berchtesgadener Straße (B 20) zwischen Rupertistraße und Untersbergstraße 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bayerisch Gmain hat am 19.10.2015 in öffentlicher Sitzung den Entwurf der 7. Änderung des 
Flächennutzungsplans gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. 
 
Der Planbereich der Flächennutzungsplan–Änderung umfasst die Flurnummern 310, 311, 311/37, 312, 312/3 und 312/6 der Ge-
markung Bayerisch Gmain. Der Änderungsbereich befindet sich zwischen der Rupertistraße im Westen und Norden, der Un-
tersbergstraße im Osten und der Berchtesgadener Straße (B 20) um Süden. Planungsziel ist unter anderem die städtebauliche 
Neuordnung, Aufwertung und Wiederbelebung dieses dringend sanierungsbedürftigen Areals. Hierfür soll der Flächennut-
zungsplan von der bisherigen Darstellung  Mischgebiet (MI) in ein Allgemeines Wohngebiet (WA) geändert werden.  
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplans wird im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. 30 „Luitpoldhof – ehemaliges Kurmittelhaus Becker“ durchgeführt. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und 
der Änderung des Flächennutzungsplans sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 3 Wohn- 
und Geschäftshäusern mit Tiefgarage geschaffen werden. Die Bauleitplanungen sollen eine vernünftige, städtebaulich geordne-
te und den umliegenden Gebäuden angepasste Bebauung gewährleisten.  
 
Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan einschließlich Begründung mit Um-
weltbericht in der Fassung vom 8.10.2015 wird vom 
  

4. November 2015 bis 7. Dezember 2015 
 
im Rathaus der Gemeinde Bayerisch Gmain, Großgmainer Straße 12, Zimmer 11, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
oder nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. (08651-9784-0) eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist kann 
jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift abgeben. 
Der Zugang zum Zimmer Nr. 11 ist nicht barrierefrei, Hilfe beim Betreten bitte vorab per Telefon oder an der Haustürglocke an-
fordern. 
 
Parallel hierzu können die Informationen auch auf der Homepage der Gemeinde Bayerisch Gmain  
 

(http://www.bayerisch.gmain.de/rathaus-und-politik) 
 
unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ eingesehen werden 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind während der öffentlichen Auslegung der Bauleitplanung verfügbar:  
 
Umweltbericht Flächennutzungsplanänderung mit den zu erwartenden Umweltauswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 
Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, Mensch, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen 
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den Schutzgütern; umweltbezogene Stellungnahmen von der Regierung von Oberbayern – Bergamt, Bayerisches Landesamt 
für Umwelt, Wasserwirtschaftsamt Traunstein, Landratsamt Berchtesgadener Land - Fachbereich Naturschutz; schalltechnische 
Stellungnahme der Immissionsschutzbehörde am Landratsamt Berchtesgadener Land; schalltechnisches Gutachten zur Prog-
nose und Beurteilung der Geräuscheinwirkungen durch öffentlichen Straßen- und Schienenverkehrslärm des Büros hoock farny 
Ingenieure, Landshut.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung un-
zulässig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
Bayerisch Gmain, den 21. Oktober 2015 
Gemeinde Bayerisch Gmain 
 
Hans Hawlitschek, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 8 

Gemeinde Bayerisch Gmain 
 

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung  
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des  

Bebauungsplanes Nr. 30 „ Luitpoldhof –  
ehemaliges Kurmittelhaus Becker“  
mit integriertem Grünordnungsplan 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Bayerisch Gmain hat am 19.10.2015 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des Bebauungsplanes 
Nr. 30 „Luitpoldhof - ehemaliges Kurmittelhaus Becker“ gebilligt und beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus-
zulegen. 
 
Lage, allgemeine Ziele und Zwecke der Bauleitplanungen: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurnummern 310 und 312/3 der Gemarkung Bayerisch Gmain. Das 
Plangebiet des Bebauungsplans ist östlich, nördlich und westlich eingebettet von einem von Wohnbebauung geprägtem Quar-
tier - im Süden verläuft die Berchtesgadener Straße (Bundesstraße 20) mit einer Wohn- und Geschäftshausbebauung. Pla-
nungsziel ist die städtebauliche Neuordnung, Aufwertung und Wiederbelebung dieses dringend sanierungsbedürftigen Areals. 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans und der parallel durchzuführenden Änderung des Flächennutzungsplans sollen die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 3 Wohn- und Geschäftshäusern mit Tiefgarage geschaffen 
werden. Die Bauleitplanungen sollen eine vernünftige, städtebaulich geordnete und den umliegenden Gebäuden angepasste 
Bebauung gewährleisten. Die Bauleitpläne werden im Parallelverfahren geändert bzw. aufgestellt (§ 8 Abs. 3 BauGB).  
 
Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 30 mit integriertem Grünordnungsplan einschließlich Begründung mit Umweltbericht in der 
Fassung vom 8.10.2015 wird vom 
  

4. November 2015 bis 7. Dezember 2015 
 
im Rathaus der Gemeinde Bayerisch Gmain, Großgmainer Straße 12, Zimmer 11, während der allgemeinen Öffnungszeiten 
oder nach telefonischer Terminvereinbarung unter Tel. (08651-9784-0) eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist kann 
jedermann Stellungnahmen zu dem Entwurf schriftlich oder zur Niederschrift abgeben. 
Der Zugang zum Zimmer Nr. 11 ist nicht barrierefrei, Hilfe beim Betreten bitte vorab per Telefon oder an der Haustürglocke an-
fordern. 
 
Parallel hierzu können die Informationen auch auf der Homepage der Gemeinde Bayerisch Gmain  
 

(http://www.bayerisch.gmain.de/rathaus-und-politik) 
 
unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ eingesehen werden 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind während der öffentlichen Auslegung der Bauleitplanung verfügbar:  
 
Umweltbericht Bebauungsplan mit den zu erwartenden Umweltauswirkungen der Planung auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen, 
Boden, Wasser, Klima, Luft, Mensch, Landschaft, Kultur- und sonstige Sachgüter, Wechselwirkungen zwischen den Schutzgü-
tern; umweltbezogene Stellungnahmen von der Regierung von Oberbayern – Bergamt, Bayerisches Landesamt für Umwelt, 
Wasserwirtschaftsamt Traunstein, Landratsamt Berchtesgadener Land - Fachbereich Naturschutz; schalltechnische Stellung-
nahme der Immissionsschutzbehörde am Landratsamt Berchtesgadener Land; schalltechnisches Gutachten zur Prognose und 
Beurteilung der Geräuscheinwirkungen durch öffentlichen Straßen- und Schienenverkehrslärm des Büros hoock farny Ingenieu-
re, Landshut.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleit-
plan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung un-
zulässig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
Bayerisch Gmain, den 21. Oktober 2015 
Gemeinde Bayerisch Gmain 
 
Hans Hawlitschek, Erster Bürgermeister 
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Bek. Nr. 9 
Sparkasse Berchtesgadener Land  

 
Aufgebot von verlorengegangenen Sparkassenbüchern 

 
Folgendes Sparkassenbuch der Sparkasse Berchtesgadener Land wurde als verloren gemeldet: 
 

Nr. 3 411 345 303 
 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen drei Monaten sein Recht unter Vorlage des Sparkassenbuches 
bei der Sparkasse Berchtesgadener Land anzumelden; andernfalls wird diese Urkunde für kraftlos erklärt. 
 
 
Bad Reichenhall, den 20. Oktober 2015 
Sparkasse Berchtesgadener Land 
 
Der Vorstand 
Dir. Grundner                     Dir. Gehrig 
 
 
Bek. Nr. 10 

Zweckverband Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee 
 

Satzung zur Änderung der Betriebssatzung des  
Zweckverbandes Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee 

 
Der Zweckverband Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee erlässt gemäß Art. 23 Satz 1 und 93 Abs. 3 der Gemeindeord-
nung folgende  
 

Satzung: 
 

§ 1 
 
Die Betriebssatzung in der Fassung vom 14. Juli 2008 (Amtsblatt für den Landkreis Berchtesgadener Land S. 161 und S. 162), 
wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 4 Abs. (1) wird das in Klammern gesetzte Wort „Tourismusdirektor“ ersetzt durch das gleichfalls in Klammern gesetzte 

Wort „Geschäftsleiter“. 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 
 
Berchtesgaden, den 19. Oktober 2015 
Zweckverband Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee 
 
Franz Rasp, Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 

 


